
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/10/21 91/15/0005
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §17 Abs1;

BAO §90 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/09/19 89/13/0245 6

Stammrechtssatz

Die Behörde hat die Partei nicht zur Akteneinsicht aufzufordern, sondern ihr diese bloß zu gestatten.
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Zuletzt aktualisiert am

16.12.2009
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